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Thüringer Gesetz über das
Neue Kommunale Finanzwesen  (ThürNKFG)

Vom 19. November 2008

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Gesetz

über die kommunale Doppik  (ThürKDG)
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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für Gemeinden, deren Haushaltswirt-
schaft nach § 52 a Satz 2 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) nach den Grundsätzen der kommunalen
doppelten Buchführung (Doppik) geführt wird. Für Land-
kreise, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände,
deren Haushaltswirtschaft nach Satz 1 geführt wird, gilt
dieses Gesetz entsprechend.

§ 2
Ausübung des Optionsrechts in

Verwaltungsgemeinschaften

(1) Die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die kom-
munale Doppik ist in einer Verwaltungsgemeinschaft und
den an ihr beteiligten Gemeinden nur gemeinsam und
gleichzeitig möglich. Voraussetzung für die Umstellung sind
übereinstimmende Beschlüsse der Gemeinschaftsver-
sammlung sowie der Gemeinderäte der beteiligten Ge-
meinden.

(2) Von Absatz 1 Satz 1 kann abgewichen werden, wenn
übereinstimmende Beschlüsse der Gemeinschaftsver-
sammlung sowie der Gemeinderäte der Mitgliedsgemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft dazu vorliegen, die eine
abweichende Ausübung des Optionsrechts ausdrücklich
zulassen.

Zweiter Abschnitt
Haushaltswirtschaft

§ 3
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu pla-
nen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufga-
ben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie den Empfeh-
lungen des Finanzplanungsrates nach § 51 Abs. 2 und
§ 51a Abs. 2 und 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom
19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in der jeweils geltenden
Fassung Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich
zu planen und zu führen.

(3) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine
angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

(4) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist über-
schuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenka-
pital zum Ende des Haushaltsjahres aufgebraucht sein wird
oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag auszuweisen ist.

(5) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und
Rechnung auszugleichen.

(6) Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buch-
führung für Gemeinden zu führen. Dabei sind die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichti-
gung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Be-
stimmungen zu beachten.

§ 4
Haushaltssicherungskonzept

(1) Wird trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie
Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkei-
ten der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht
und weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für das letzte Jahr des Finanzplanungszeitraums das Er-
reichen des Haushaltsausgleichs nicht nach, hat die Ge-
meinde unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept zu
erstellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die
Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschrei-
ben und Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushalts-
ausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer
sichergestellt werden. Eine Pflicht zur Erstellung eines
Haushaltssicherungskonzepts entsteht auch mit Eintritt der
Überschuldung. Die Gemeinde hat die Ursachen der Über-
schuldung zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen,
die zu deren Beseitigung führen.

(2) Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum anzu-
geben, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht oder
die Überschuldung nach § 3 Abs. 4 Satz 2 beseitigt wird.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Gemeinde-
rat beschlossen und bedarf der Genehmigung der Rechts-
aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingun-
gen und mit Auflagen erteilt werden. Auf der Grundlage ei-
nes genehmigten Haushaltssicherungskonzepts kann die
Rechtsaufsichtsbehörde eine Haushaltssatzung der Ge-
meinde genehmigen, die nicht den Voraussetzungen nach
§ 3 Abs. 5 entspricht, wenn mit der Haushaltssatzung alle
Sparmöglichkeiten ausgenutzt sowie alle Ertrags- und Ein-
zahlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden.

(4) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist durch
die Gemeinde umzusetzen und im Konsolidierungszeitraum
jährlich fortzuschreiben. Soweit die Fortschreibung eine
Veränderung der Konsolidierungsmaßnahmen oder eine
Verlängerung des Konsolidierungszeitraums erfordert, ist
sie vom Gemeinderat zu beschließen und bedarf der Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

(5) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist bis
zum Ende des Konsolidierungszeitraums öffentlich zugäng-
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lich zu machen. In einer vorausgehenden öffentlichen Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo das Haushalts-
sicherungskonzept eingesehen werden kann. Die Sätze 1
und 2 gelten für genehmigte Fortschreibungen des Haus-
haltssicherungskonzepts entsprechend.

§ 5
Grundsätze der Erzielung von Erträgen

 und Einzahlungen

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen
Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Erträge und Einzahlungen
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Ent-

gelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzah-
lungen nicht ausreichen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine
andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich un-
zweckmäßig ist.

§ 6
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haus-
haltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Fest-
setzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt,
enthalten.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags

a) der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Auf-
wendungen, der außerordentlichen Erträge und der
außerordentlichen Aufwendungen der sich jeweils
daraus ergebenden Salden sowie des Jahresergeb-
nisses,

b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen sowie des Saldos,

c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit sowie des Saldos,

d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Fi-
nanzierungstätigkeit sowie der Salden,

2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),

3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung
und

5. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu fest-
zusetzen sind.

Die Angaben nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 sind getrennt für den
Haushalt der Gemeinde und die Sondervermögen mit Son-
derrechnungen zu machen. Die Haushaltssatzung kann

weitere Bestimmungen enthalten, die sich auf die Erträge
und die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlun-
gen, den Stellenplan des Haushaltsjahrs und das Haus-
haltssicherungskonzept beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushalts-
jahrs in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne
Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts an-
deres bestimmt ist.

§ 7
Haushaltsplan

(1) Die Gemeinde hat einen Haushaltsplan zu erstellen.
Der Haushaltsplan ist der Haushaltssatzung als Anlage
beizufügen.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Aus-

zahlungen und
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

(3) Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

(4) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde und nach Maßgabe dieses Gesetzes
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche
und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder be-
gründet noch aufgehoben.

§ 8
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung
samt ihrer Anlagen in öffentlicher Sitzung.

(2) Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung
ist vor ihrer Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und
seinen Anlagen unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde
vorzulegen; die Vorlage soll spätestens einen Monat vor
Beginn des Haushaltsjahrs erfolgen.

(3) Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Be-
standteilen sind sogleich nach der Genehmigung öffentlich
bekannt zu machen. Für Haushaltssatzungen ohne geneh-
migungspflichtige Bestandteile findet § 21 Abs. 3 ThürKO
Anwendung. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan zwei
Wochen lang öffentlich auszulegen und bis zum Ende der
Auslegung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme zur
Verfügung zu halten. Auf Ort und Zeit der öffentlichen Aus-
legung und die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in der
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hin-
zuweisen.
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§ 9
Nachtragshaushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des
Haushaltsjahrs durch eine Nachtragshaushaltssatzung ge-
ändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gel-
ten die Bestimmungen für die Haushaltssatzung entspre-
chend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaus-
haltssatzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass im Ergebnisplan trotz Ausnutzung je-

der Sparmöglichkeit der Haushaltsausgleich nur durch
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzplan der Saldo der ordentli-
chen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßi-
gen Tilgung von Investitionskrediten zu decken oder
eine bereits bestehende Deckungslücke sich erheb-
lich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haus-
haltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein
Anstieg einer bestehenden Deckungslücke vermieden
werden kann,

3. im Ergebnisplan bisher nicht veranschlagte oder zu-
sätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltsposi-
tionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwen-
dungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen
oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzplan für
Auszahlungen,

4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investiti-
onen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleis-
tet werden sollen oder

5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder
höher gruppiert werden sollen und der Stellenplan die
entsprechenden Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 3 bis 5 findet keine Anwendung auf
1. nicht erhebliche oder unabweisbare Auszahlungen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie nicht erhebliche oder unabweisbare Aufwendun-
gen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bau-
ten und Anlagen,

2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung hö-
herer Personalaufwendungen und -auszahlungen, die
aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechts, der
Tarifverträge, rechtskräftiger Urteile oder der gesetzli-
chen Übertragung von Aufgaben notwendig werden und

3. Auszahlungen, die der Tilgung eines Kredits für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Rahmen einer Umschuldung dienen.

§ 10
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht öffentlich bekannt gemacht, so darf die Ge-
meinde ausschließlich
1. die Aufwendungen tätigen oder die Auszahlungen leis-

ten, zu denen sie gesetzlich oder zu Beginn des Haus-
haltsjahres vertraglich verpflichtet ist oder die für die
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar
sind; sie darf insbesondere Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen fortsetzen, für die im Fi-

nanzplan eines Haushaltsvorjahres Haushaltsansätze
oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren,

2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden
Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden,
4. Kredite zur Rückzahlung von Wasser- und Abwasser-

beiträgen in der Höhe aufnehmen, wie es zur Einhal-
tung der Rückzahlungsfristen des § 21 a Abs. 3 und 4
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes erforderlich
ist; die Gemeinde bedarf hierfür der Genehmigung.

(2) Reichen die Finanzierungsmittel für die Fortsetzung der
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Investiti-
onskredite bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Be-
trags, der für die beiden Vorjahre festgesetzten Investiti-
onskredite oder, falls in einem oder in beiden Vorjahren
keine Investitionskredite festgesetzt wurden, bis zu einem
Viertel der im Finanzplan des Vorjahres für das Haushalts-
jahr vorgesehenen Investitionskredite aufnehmen. Sie be-
darf dazu der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.
§ 14 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter bis zur öffentli-
chen Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

§ 11
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

und Auszahlungen

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind
und die Deckung gewährleistet ist. Sind die überplanmäßi-
gen und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszah-
lungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, so sind
sie vom Gemeinderat zu beschließen. Im Übrigen kann die
Hauptsatzung bestimmen, dass die Zustimmung zu erheb-
lichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bis zu bestimmten Wertgrenzen ein beschlie-
ßender Ausschuss trifft.

(2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden,
sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig,
wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch
eine Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die De-
ckung aber im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist;
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnah-
men, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige
Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

(4) § 9 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung eine fünfjährige
Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in
den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr
ist das Haushaltsjahr, das dem Haushaltsjahr vorangeht,
für das die Haushaltssatzung gelten soll. Die mittelfristige
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Ergebnis- und Finanzplanung ist jährlich mit der Haushalts-
satzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

§ 13
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künf-
tigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der
Haushaltsplan dazu ermächtigt.

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur zu Las-
ten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre
veranschlagt werden, längstens jedoch bis zum Abschluss
einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie
der Ausgleich der Finanzpläne künftiger Haushalte nicht
gefährdet wird.

(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende
des Haushaltsjahrs und, wenn die öffentliche Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung für das folgende Haushalts-
jahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekannt-
machung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmi-
gung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren,
zu deren Lasten sie vorgesehen sind, die Aufnahme von
Investitionskrediten geplant ist.

Dritter Abschnitt
Kreditwesen

§ 14
Investitionskredite

(1) Investitionskredite dürfen nur unter der Voraussetzung
des § 5 Abs. 3 und nur für Investitionen und für Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung von
Investitionskrediten aufgenommen werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmi-
gung (Gesamtgenehmigung) der Rechtsaufsichtsbehörde.
Die Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer ge-
ordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden;
sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflich-
tungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemein-
de nicht im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das
Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahrs und, wenn die öf-
fentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das
übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur
öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Investitionskredite, deren
Gesamtbetrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, be-
darf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Ein-
zelgenehmigung),
1. sobald die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes

zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der

Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582) in der
jeweils geltenden Fassung beschränkt worden sind; die
Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbe-
schränkungen versagt werden oder

2. wenn sich die Rechtsaufsichtsbehörde dies wegen ei-
ner möglichen Gefährdung der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde in der Gesamtgenehmigung
vorbehalten hat.

(5) Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium
kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen
Ministerium und dem für Wirtschafts- und Strukturpolitik
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung die Auf-
nahme von Investitionskrediten von der Genehmigung (Ein-
zelgenehmigung) abhängig machen, wenn der Konjunktur-
rat für die öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft eine Beschränkung der Kreditaufnahmen durch die
Gemeinden empfohlen hat. Die Genehmigung ist zu ver-
sagen, wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts geboten ist oder wenn die
Kreditbedingungen wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Sol-
che Rechtsverordnungen sind auf längstens ein Jahr zu
befristen.

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung von Investitionskre-
diten keine Sicherheiten bestellen. Die Rechtsaufsichtsbe-
hörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von
Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

§ 15
Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten

(1) Der Abschluss von Rechtsgeschäften, die der Kredit-
aufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bedarf der Geneh-
migung.

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen
aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben und
nicht zugunsten von Unternehmen nach § 66 Abs. 2 Thür-
KO übernehmen. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen der
Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie
nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlos-
sen werden. Für Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften und
Verpflichtungen aus Gewährverträgen wirtschaftlich gleich-
kommen, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(3) Die Gemeinde bedarf zur Bestellung von Sicherheiten
zugunsten Dritter der Genehmigung.

(4) Für die Genehmigung der Rechtsgeschäfte nach den
Absätzen 1 bis 3 gilt § 14 Abs. 2 Satz 2 und 3 entspre-
chend.

(5) Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium
kann durch Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte von der
Genehmigung freistellen,
1. die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben

eingehen,
2. die für die Gemeinden keine besondere Belastung be-

deuten,
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder
4. die einer Genehmigung nach Absatz 3 bedürfen und

zum Zwecke der Durchführung einer Veräußerung ei-
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nes Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts der
Gemeinde abgeschlossen werden.

§ 16
Kredite zur Liquiditätssicherung

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die
Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in
der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufneh-
men, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung ste-
hen. Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig,
gilt diese Ermächtigung bis zur öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Haushaltssatzung fort.

(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbe-
trag bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehör-
de, wenn er
1. ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufen-

den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt
oder

2. für einen Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan
vorgesehenen Erträge übersteigt.

Vierter Abschnitt
Kassen- und Rechnungswesen

§ 17
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der
Gemeinde. Kassengeschäfte sind die Zahlungsabwicklung
einschließlich des Mahnwesens, die Einleitung der Voll-
streckung und die Verwahrung und Verwaltung von Wert-
gegenständen. § 18 Abs. 1 bleibt unberührt. Der Bürger-
meister kann der Gemeindekasse auch die Vollstreckung
zur Erledigung übertragen.

(2) Der Bürgermeister hat einen Kassenverwalter und ei-
nen Stellvertreter zu bestellen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn die Gemeinde  die Kassengeschäfte ganz durch eine
Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lässt.
Die anordnungsbefugten Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung, der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungs-
amts sowie die Bediensteten, denen örtliche Kassenprü-
fungen übertragen sind, dürfen nicht gleichzeitig die Auf-
gaben des Kassenverwalters oder seines Stellvertreters
wahrnehmen.

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen
weder miteinander noch mit den anordnungsbefugten Mit-
arbeitern der Gemeindeverwaltung, dem Leiter des Rech-
nungsprüfungsamts, seinem Stellvertreter oder den Prü-
fern des Rechnungsprüfungsamtes durch ein Angehöri-
genverhältnis im Sinne des § 20 Abs. 5 des Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) verbunden
sein.

(4) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die übri-
gen Bediensteten der Gemeindekasse sind nicht befugt,
Zahlungen anzuordnen. Im Übrigen gilt für die Feststel-

lung von Forderungen Dritter und die Anordnung der Aus-
zahlung § 20 ThürVwVfG entsprechend.

(5) Sonderkassen sollen mit der Gemeindekasse verbun-
den werden. Ist eine Sonderkasse nicht mit der Gemeinde-
kasse verbunden, so gelten für den Verwalter der Sonder-
kasse und dessen Stellvertreter die Absätze 2 bis 4 ent-
sprechend.

§ 18
Übertragung von Kassengeschäften,
Automation des Rechnungswesens

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwal-
tung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledi-
gung und die Prüfung nach den für die Gemeinde gelten-
den Vorschriften gewährleistet sind. Gleiches gilt für die
Vollstreckung von Forderungen der Gemeinden. Die Be-
stimmungen des Thüringer Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes bleiben unberührt. Die Übertragung
ist der Rechtsaufsichtbehörde vorher anzuzeigen.

(2) Werden die Kassengeschäfte oder das Rechnungswe-
sen ganz oder zum Teil automatisiert, sind die Programme
vor ihrer Anwendung von der Gemeinde zu prüfen und vom
Bürgermeister zur Anwendung freizugeben.

Fünfter Abschnitt
Jahresabschluss, Gesamtabschluss

und Prüfungswesen

§ 19
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haus-
haltsjahrs einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahrs nach-
zuweisen ist. Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital,
die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkei-
ten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und
Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen
vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahres-
abschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde zu vermitteln.

(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen.

§ 20
Gesamtabschluss

(1) Steht zum Ende eines Haushaltsjahrs und zum Ende
des vorausgegangenen Haushaltsjahrs mindestens eine
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschen-
den oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde, hat die
Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres
einen Gesamtabschluss zu erstellen, der unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermit-
telt. Soweit im Folgenden auf Bestimmungen des Handels-
gesetzbuchs verwiesen wird, finden diese in der am 10. Ja-
nuar 2007 geltenden Fassung Anwendung.

(2) Tochterorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt

werden,
2. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts-

persönlichkeit, ausgenommen die Sparkassen, bei
denen die Gemeinde Träger ist; für mittelbare Beteili-
gungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuchs entspre-
chend,

3. rechtsfähige kommunale Stiftungen,
4. Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist;

ausgenommen sind Zweckverbände, die ausschließ-
lich Träger von Sparkassen sind,

5. Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserver-
bandsgesetz vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) in
der jeweils geltenden Fassung, bei denen die Gemein-
de Mitglied ist,

6. sonstige rechtlich selbstständige Aufgabenträger, de-
ren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflich-
tung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, mit
kaufmännischer Rechnungslegung oder einer Rech-
nungslegung nach den Vorschriften des kommunalen
doppischen Rechnungswesens.

(3) Beherrschenden Einfluss übt die Gemeinde über ihre
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt wer-
den, aus. Über Tochterorganisationen mit eigener Rechts-
persönlichkeit übt die Gemeinde beherrschenden Einfluss
aus, wenn ihr
1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder

Mitglieder zusteht und ihre Einflussmöglichkeiten nicht
durch Vereinbarungen beschränkt sind,

2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu be-
stellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesell-
schafter oder Mitglied ist oder

3. dieser aufgrund eines mit dieser Tochterorganisation
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund
einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens zu-
steht.

Einen maßgeblichen Einfluss übt die Gemeinde über Toch-
terorganisationen aus, bei denen ihr mehr als der fünfte
Teil der Stimmrechte als Gesellschafter oder Mitglied zu-
steht und bei denen ihre Einflussmöglichkeiten nicht durch
Vereinbarungen beschränkt sind. Für die Mitgliedschaft in
Zweckverbänden ist für die Bestimmung des beherrschen-
den oder maßgeblichen Einflusses der Gemeinde das Ver-
hältnis zwischen der der Gemeinde nach der Verbands-
satzung in der Verbandsversammlung zustehenden Stim-
menzahl und der satzungsmäßigen Gesamtstimmenzahl
maßgebend.

(4) Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jah-
resabschluss nach § 19 und die Jahresabschlüsse der
Tochterorganisationen, auf die sie einen beherrschenden
oder maßgeblichen Einfluss ausübt,  zusammenzufassen
(Konsolidierung).

(5) Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss
der Gemeinde sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren; eine Konsolidierung
nach § 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Handelsgesetzbuchs ist
jedoch nicht zulässig. Tochterorganisationen unter maßgeb-
lichem Einfluss der Gemeinde sind entsprechend den
§§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuchs zu konsolidie-
ren; eine Konsolidierung nach § 312 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
des Handelsgesetzbuchs ist jedoch nicht zulässig.

(6) Tochterorganisationen, auf die die Gemeinde einen be-
herrschenden oder maßgeblichen Einfluss ausübt, brau-
chen in den Gesamtabschluss nicht einbezogen zu wer-
den, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von unterge-
ordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang dar-
zustellen.

(7) Die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss ein-
bezogenen Tochterorganisationen sollen auf den Stichtag
des Gesamtabschlusses aufgestellt werden. Liegt der Jah-
resabschluss einer Tochterorganisation mehr als sechs
Monate vor dem Stichtag des Gesamtabschlusses, so ist
diese Tochterorganisation aufgrund eines auf den Stichtag
und den Zeitraum des Gesamtabschlusses aufgestellten
Zwischenabschlusses in den Gesamtabschluss einzube-
ziehen. Wird bei abweichenden Abschlussstichtagen eine
Tochterorganisation nicht auf der Grundlage eines auf den
Stichtag und den Zeitraum des Gesamtabschlusses auf-
gestellten Zwischenabschlusses in den Gesamtabschluss
einbezogen, so sind Vorgänge von besonderer Bedeutung
für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer in den
Gesamtabschluss einbezogenen Tochterorganisation, die
zwischen dem Abschlussstichtag dieser Tochterorganisati-
on und dem Stichtag des Gesamtabschlusses eingetreten
sind, in der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung
und der Gesamtfinanzrechnung zu berücksichtigen oder
im Gesamtanhang anzugeben.

(8) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von zehn Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen.

(9) Eine Gemeinde ist von der Verpflichtung, einen Gesamt-
abschluss aufzustellen, befreit, wenn bis zum Ende des
Haushaltsjahrs und zum Ende des vorausgegangenen
Haushaltsjahrs
1. die zusammengefassten Bilanzsummen der Tochteror-

ganisationen, auf die die Gemeinde einen beherrschen-
den oder maßgeblichen Einfluss ausübt, 20 vom Hun-
dert der in der jeweiligen Bilanz der Gemeinde ausge-
wiesenen Bilanzsumme oder

2. die zusammengefassten Rückstellungen und Verbind-
lichkeiten der Tochterorganisationen, auf die die Ge-
meinde einen beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss ausübt, 20 vom Hundert der in der jeweiligen Bi-
lanz der Gemeinde ausgewiesenen Verbindlichkeiten
nicht übersteigen.

(10) Wird von der Gemeinde ein Gesamtabschluss aufge-
stellt, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 75 a ThürKO nicht
zu erstellen.
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§ 21
Rechnungsprüfungsamt

(1) Kreisfreie Städte müssen ein Rechnungsprüfungsamt
einrichten. Kreisangehörige Gemeinden können ein Rech-
nungsprüfungsamt einrichten, wenn ein Bedürfnis dafür
besteht und die Kosten im angemessenen Verhältnis zum
Umfang der Verwaltung stehen. In Gemeinden, in denen
kein Rechnungsprüfungsamt besteht, werden die Aufga-
ben des Rechnungsprüfungsamts durch das Rechnungs-
prüfungsamt des Landkreises wahrgenommen.

(2) Landkreise, deren Rechnungsprüfungsämter nach
Absatz 1 Satz 3 tätig werden, können hierfür Gebühren
nach Maßgabe einer Gebührensatzung erheben.

(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung
von Prüfungen unabhängig. Ihm können keine Weisun-
gen erteilt werden, die den Umfang, die Art und Weise oder
das Ergebnis der Prüfung betreffen. Im Übrigen bleiben
die Befugnisse des Bürgermeisters unberührt. Der Gemein-
derat und der Bürgermeister können von dem Rechnungs-
prüfungsamt unmittelbar Auskünfte verlangen.

(4) Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rech-
nungsprüfungsamts werden auf Beschluss des Gemein-
derats vom Bürgermeister bestellt und abberufen. Der
Beschluss über die Abberufung des Leiters des Rech-
nungsprüfungsamts und seines Stellvertreters gegen ih-
ren Willen ist nur möglich, wenn sie ihre Aufgaben nicht
ordnungsgemäß erfüllen und bedarf der Mehrheit von zwei
Dritteln der Mitglieder des Gemeinderats. Der Beschluss
zur Abberufung von Prüfern des Rechnungsprüfungsamts
gegen ihren Willen bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder des Gemeinderats.

(5) Der Leiter eines Rechnungsprüfungsamts und sein
Stellvertreter müssen Beamte auf Lebenszeit sein. Sie
müssen mindestens die Befähigung für den gehobenen
allgemeinen nicht technischen Verwaltungsdienst und die
für ihr Amt erforderliche Erfahrung und Eignung besitzen.

(6) Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rech-
nungsprüfungsamts dürfen eine andere Stellung in der
Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit ihren Prüfungs-
aufgaben vereinbar ist. Sie dürfen Zahlungen für die Ge-
meinde weder anordnen noch ausführen und auch nicht
an der Führung der Bücher oder der Aufstellung des Jah-
resabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemein-
de mitwirken. Für den Leiter des Rechnungsprüfungsamts
und seinen Stellvertreter gilt außerdem § 17 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 22
Aufgaben und Befugnisse des

Rechnungsprüfungsamts

(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen folgende Auf-
gaben:
1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anla-

gen zum Jahresabschluss,
2. die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anla-

gen zum Gesamtabschluss,

3. die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung,

4. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß
erfolgt,

5. die Prüfung, ob die im Rechnungswesen eingesetzten
automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ih-
rer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz
geprüft und freigegeben wurden,

6. die Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemein-
de und der Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und
Treuhandvermögen einschließlich der Sonderkassen
sowie die Vornahme  von regelmäßigen und unvermu-
teten Kassenprüfungen,

7. die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,

8. die Prüfung der Auftragsvergaben,
9. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unter-

nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an
denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt ist und

10. die Kassen-, Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen,
die sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darle-
hens, bei der Stellung von Sicherheiten oder sonst vor-
behalten hat.

Der Gemeinderat und der Bürgermeister können dem Rech-
nungsprüfungsamt weitere Aufträge zur Prüfung übertra-
gen.

(2) Andere gesetzliche Bestimmungen über die Prüfungs-
pflicht der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand wer-
den hierdurch nicht berührt.

(3) Das Rechnungsprüfungsamt kann
1. die für eine ordnungsmäßige Prüfung notwendigen Auf-

klärungen und Nachweise verlangen; dies auch von den
Abschlussprüfern der Tochterorganisationen und

2. die Prüfung nach pflichtgemäßem Ermessen beschrän-
ken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen
verzichten.

(4) Für die Rechte und Pflichten der Rechnungsprüfer gilt
§ 2 Abs. 1 bis 3 des Thüringer Prüfungs- und Beratungsge-
setzes (ThürPrBG) vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 66) in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(5) Das Rechnungsprüfungsamt kann sich mit Zustimmung
des Gemeinderats sachverständiger Dritter als Prüfer be-
dienen. Die Kosten für die Prüfung trägt die Gemeinde.
Prüfer darf nicht sein, wer
1. Gemeinderatsmitglied ist,
2. Angehöriger im Sinne des § 20 Abs. 5 ThürVwVfG des

Bürgermeisters, eines Beigeordneten, des Kassenver-
walters oder seines Stellvertreters ist,

3. einer Tochterorganisation als Beschäftigter angehört
oder in den letzten drei Jahren angehört hat,

4. in den letzten fünf Jahren mehr als 30 vom Hundert der
Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit aus
der Prüfung und Beratung der Gemeinde und ihrer Toch-
terorganisationen in Privatrechtsform, an denen die
Gemeinde mit mindestens 20 vom Hundert beteiligt ist,
bezogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu er-
warten ist oder es aus sonstigen Umständen Anlass
zur Besorgnis der Befangenheit gibt oder
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5. an der Führung der Bücher oder der Aufstellung des
Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der
Gemeinde mitgewirkt hat.

(6) Das Rechnungsprüfungsamt teilt die Prüfungsergeb-
nisse dem Bürgermeister schriftlich mit. Dieser hat bei
Bedarf die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

(7) Das Rechnungsprüfungsamt fasst die Ergebnisse sei-
ner Prüfungen in einem schriftlichen Schlussbericht zu-
sammen, der dem Gemeinderat bekannt zu geben ist. Dem
Bürgermeister ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Der Schlussbericht enthält zumindest die Prü-
fungsberichte des Jahresabschlusses und des Gesamt-
abschlusses, eine Übersicht über die getätigten sonstigen
Prüfungen und deren Prüfungsergebnisse und ein zusam-
menfassendes Urteil zu den Ergebnissen der Prüfungen
sowie einen Vorschlag zur Entlastung des Bürgermeisters
und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister
vertreten haben. Der Schlussbericht ist unter Angabe von
Ort und Tag vom Leiter des Rechnungsprüfungsamts zu
unterzeichnen.

(8) Für die Prüfungsberichte, mit Ausnahme der Berichte
über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamt-
abschlusses der Gemeinde,  gelten § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 1, 2
Satz 1, 2 und 4 sowie Abs. 3 und § 7 Abs. 1 Satz 1, 3 und
4  ThürPrBG entsprechend.

(9) Ergeben sich im Verlaufe der Prüfung wesentliche Be-
anstandungen, insbesondere aufgrund von Verstößen
gegen gesetzliche Bestimmungen, Satzungen und sonsti-
ge ortsrechtliche Vorschriften, hat der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamts den Gemeinderat und die Rechtsauf-
sichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

§ 23
Überörtliche Prüfungen

Die überörtliche Prüfung des Haushalts- und Rechnungs-
wesens und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung richtet
sich nach den Bestimmungen des Thüringer Prüfungs- und
Beratungsgesetzes.

§ 24
Prüfung des Jahresabschlusses und

des Gesamtabschlusses

(1) Der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss sind
dahin gehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln. Die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlus-
ses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Be-
stimmungen sowie die sie ergänzenden Satzungen und
sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften beachtet worden
sind. In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur,
das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.
Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Ge-
meinde ist auch zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist und
2. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und

Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermö-
gens und der Verbindlichkeiten rechtmäßig, zweckmä-
ßig und wirtschaftlich verfahren wurde.

(2) Der Rechenschaftsbericht und der Gesamtrechen-
schaftsbericht sind darauf zu prüfen, ob sie mit dem Jah-
resabschluss beziehungsweise dem Gesamtabschluss und
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
stehen und ob ihre sonstigen Angaben nicht eine falsche
Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dargestellt sind.

(3) Das Rechnungsprüfungsamt hat jeweils über Art und
Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prü-
fungsbericht zu erstellen. Der Prüfbericht soll neben Fest-
stellungen zur Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und
Jahresabschluss beziehungsweise Gesamtabschluss auch
eine Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde sowie der Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung enthalten. Ferner sind Aussagen
über die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung zu treffen. Das
Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis seiner Prüfung
jeweils zum Ende seines Prüfungsberichts in einem ab-
schließenden Prüfungsvermerk zusammenzufassen. Im
Prüfungsvermerk sind insbesondere Gegenstand, Art und
Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die ange-
wandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze an-
zugeben. Er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungser-
gebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob
1. ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wird,
2. ein eingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wird,
3. der Prüfungsvermerk aufgrund von Beanstandungen

versagt wird oder
4. der Prüfungsvermerk deshalb versagt wird, weil der

Prüfer nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzuneh-
men.

(4) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses im Prüfungs-
vermerk hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Re-
chenschaftsbericht und der Gesamtrechenschaftsbericht
mit dem Jahresabschluss beziehungsweise dem Gesamt-
abschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch darauf einzu-
gehen, ob die Chancen und Risiken für die künftige Ent-
wicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.

(5) Vor Abgabe des Prüfungsberichts durch das Rechnungs-
prüfungsamt an den Gemeinderat ist dem Bürgermeister
Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prü-
fung zu geben.

(6) Der jeweilige Prüfungsbericht und der Prüfungsvermerk
oder der Vermerk über die Versagung ist unter Angabe von
Ort und Tag vom Leiter des Rechnungsprüfungsamts zu
unterzeichnen. Für den Prüfungsvermerk gilt § 322 des
Handelsgesetzbuchs entsprechend.
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§ 25
Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung,

Offenlegung des Jahresabschlusses und
des Gesamtabschlusses

(1) Der Gemeinderat stellt nach Durchführung der örtli-
chen Prüfung (§ 22) und Aufklärung etwaiger Unstimmig-
keiten den geprüften Jahresabschluss bis spätestens
31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haus-
haltsjahrs in öffentlicher Sitzung fest und beschließt auf
der Grundlage des Schlussberichts (§ 22 Abs. 7) über die
Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, so-
weit diese den Bürgermeister vertreten haben. Verweigert
der Gemeinderat die Entlastung oder spricht er sie mit Ein-
schränkungen aus, so hat er die dafür maßgebenden Grün-
de anzugeben.

(2) Der festgestellte Jahresabschluss ist mit den Beschlüs-
sen über die Feststellung des Jahresabschlusses und über
die Entlastung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde
zur Kenntnisnahme vorzulegen und öffentlich bekannt zu
machen. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung
sind der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht so-
wie der abschließende Prüfungsvermerk zwei Wochen lang
öffentlich auszulegen und bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses zur Einsichtnahme zur Verfügung
zu halten. Auf Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung und
die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in der öffentlichen
Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.

(3) Der geprüfte Gesamtabschluss ist dem Gemeinderat
vor Ende des auf den Abschlussstichtag folgenden Haus-
haltsjahrs zur Kenntnisnahme vorzulegen.

(4) Der Gesamtabschluss, der Gesamtrechenschaftsbe-
richt sowie der abschließende Prüfungsvermerk des Rech-
nungsprüfungsamts sind unverzüglich nach der Kenntnis-
nahme durch den Gemeinderat der Rechtsaufsichtsbehör-
de zur Kenntnis vorzulegen und öffentlich bekannt zu ma-
chen. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung
sind der Gesamtabschluss, der Gesamtrechenschaftsbe-
richt sowie der abschließende Prüfungsvermerk zwei Wo-
chen lang öffentlich auszulegen und bis zur Kenntnisnah-
me des folgenden Gesamtabschlusses durch den Gemein-
derat zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten. Auf Ort
und Zeit der öffentlichen Auslegung und die Möglichkeit
zur Einsichtnahme ist in der öffentlichen Bekanntmachung
der Haushaltssatzung hinzuweisen.

Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 26
Umstellung auf die doppelte Buchführung

(1) Die Gemeinden können ab dem Haushaltsjahr 2009
ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den Regeln der
doppelten Buchführung für Gemeinden führen.

(2) Die Umstellung erfolgt jeweils zu Beginn eines Haus-
haltsjahrs.

§ 27
Eröffnungsbilanzstichtag

Die Gemeinden haben zu Beginn des ersten Haushalts-
jahrs mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der
doppelten Buchführung für Gemeinden eine Eröffnungsbi-
lanz aufzustellen.

§ 28
Anhang

Die Eröffnungsbilanz ist um einen Anhang zu ergänzen,
dem als Anlagen
1. die Anlagenübersicht,
2. die Forderungsübersicht,
3. die Verbindlichkeitenübersicht und
4. die Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden

Haushaltsermächtigungen
beizufügen sind.

§ 29
Allgemeine Grundsätze für die Aufstellung der

Eröffnungsbilanz und des Anhangs

Für die Eröffnungsbilanz und den Anhang gelten die Be-
stimmungen für die Erstellung einer Bilanz  und eines An-
hangs zum Schluss eines Haushaltsjahrs entsprechend,
soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine abweichen-
den Regelungen enthalten.

§ 30
Wertansätze in der Eröffnungsbilanz

(1) Die Vermögensgegenstände sind höchstens mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
Abschreibungen für die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der
Anschaffung oder Herstellung und dem Eröffnungsbilanz-
stichtag, anzusetzen. Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten sowie die Abschreibungen bestimmen sich nach der
aufgrund des § 41 zu erlassenden Rechtsverordnung.

(2) Von Absatz 1 darf abgewichen werden, wenn die tat-
sächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht
oder nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitaufwand
ermittelt werden können. In diesem Fall sind entsprechen-
de Vergleichs- oder Erfahrungswerte als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der Vermögensgegenstände anzuset-
zen, vermindert um Abschreibungen für die Zeit der bishe-
rigen Nutzung. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Vermö-
gensgegenstände, die nach dem 31. Dezember 2004 an-
geschafft oder fertig gestellt werden.

(3) Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens ist grundsätzlich die voraussichtliche wirt-
schaftliche Restnutzungsdauer, unabhängig von der bis-
herigen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, neu
festzulegen. Dabei darf die Restnutzungsdauer die Gesamt-
nutzungsdauer nicht übersteigen, die in der von dem für
das Kommunalrecht zuständigen Ministerium bekannt ge-
gebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.
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(4) Sonderposten sind mit den Zuführungsbeträgen ab-
züglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzuneh-
menden Auflösungen anzusetzen.

(5) In der Eröffnungsbilanz dürfen die Vermögensgegen-
stände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten
und Rechnungsabgrenzungsposten auch mit den Werten
angesetzt werden, die vor dem Eröffnungsbilanzstichtag
nach den Grundsätzen für die Erstellung der Eröffnungs-
bilanz ermittelt wurden; etwaige zwischenzeitlich einge-
tretene Wertänderungen sind zu berücksichtigen.

§ 31
Inhalt des Anhangs

(1) Im Anhang sind zu den Posten der Eröffnungsbilanz
die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständi-
ge Dritte sich anhand der Ausführungen ein realistisches
Bild von den Wertansätzen machen können. Bei Schät-
zungen sind die entsprechenden Vergleichsmaßstäbe auf-
zuzeigen. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen
ist zu beschreiben.

(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind
1. besondere Umstände, die dazu führen, dass die Eröff-

nungsbilanz unter Berücksichtigung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung nicht ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,

2. die Grundlage für die Umrechnung in Euro, soweit die
Eröffnungsbilanz Posten enthält, denen Beträge zu-
grunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ur-
sprünglich auf fremde Währung lauteten,

3. Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzin-
sen in die Herstellungskosten,

4. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebil-
det worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbe-
trags,

5. alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen
zu den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Ge-
bäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nut-
zung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen,

6. bilanzierte Vermögensgegenstände mit zum Bilanz-
stichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (in-
klusive Buchwert und Risikoabschätzung),

7. drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rück-
stellungen gebildet wurden (beispielsweise für Groß-
reparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsauf-
wendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern kei-
ne Wertminderung der betroffenen Vermögensgegen-
stände möglich ist),

8. Abweichungen von der von dem für das Kommunal-
recht zuständigen Ministerium bekannt gegebenen
Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Restnut-
zungsdauer von Vermögensgegenständen,

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen
kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher-
heiten für fremde Verbindlichkeiten, gegliedert nach
Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrags,

11. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz
auszuweisen sind; Verpflichtungen gegenüber Tochter-
organisationen, die nach § 20 in einen Gesamtabschluss
einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben,

12. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigun-
gen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen,

13. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Ver-
pflichtungen ergeben können; Nr.11 Halbsatz 2 gilt ent-
sprechend,

14. noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben, deren An-
sprüche bereits entstanden sind,

15. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten
"sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewie-
sen werden, wenn deren Umfang erheblich ist; Auf-
wandsrückstellungen sind stets gesondert anzugeben
und zu erläutern,

16. Angaben über die Subsidiärhaftung aus der Zusatzver-
sorgung von Arbeitnehmern,

17. für jede Art derivativer Finanzinstrumente
a) Art und Umfang der Finanzinstrumente und
b) der beizulegende Wert der betreffenden Finanzins-

trumente, soweit sich dieser verlässlich ermitteln
lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungs-
methode sowie eines gegebenenfalls vorhandenen
Buchwerts und des Bilanzpostens, in welchem der
Buchwert erfasst ist,

18. Name und Sitz von Organisationen, an denen die Ge-
meinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handeln-
de Person Anteile hält; außerdem sind für jede dieser
Organisationen die Höhe des Anteils am Kapital, das
Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Ge-schäfts-
jahrs, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben;
auf die Berechnung der Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4
des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1089) in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-
den,

19. Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die
die Gemeinde uneingeschränkt haftet,

20. weitere wichtige Angaben, soweit sie nach der aufgrund
des § 41 zu erlassenden Rechtsverordnung für den
Anhang vorgesehen sind.

(3) Die Angaben und Erläuterungen nach Absatz 2 Nr. 18
und 19 dürfen statt im Anhang auch gesondert in einer Auf-
stellung des Anteilsbesitzes gemacht werden. Diese Auf-
stellung ist Bestandteil des Anhangs.

(4) Die Angaben und Erläuterungen nach Absatz 2 können
unterbleiben, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung für die Darstellung der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gemeinde von untergeord-
neter Bedeutung sind.

§ 32
Anlagenübersicht

(1) In der Anlagenübersicht ist die Entwicklung der Posten
des Anlagevermögens der Gemeinde bis zum Eröffnungs-
bilanzstichtag darzustellen. Es sind jeweils die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, die kumulierten Abschrei-
bungen und die Buchwerte zum Eröffnungsbilanzstichtag
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anzugeben. Die vertikale Gliederung richtet sich nach der
Gliederung in der Eröffnungsbilanz.

(2) Sofern auf Vermögensgegenstände außerplanmäßige
Abschreibungen vorgenommen wurden, sind diese Abset-
zungen pro Posten offen auszuweisen.

§ 33
Forderungsübersicht

(1) In der Forderungsübersicht sind die Forderungen der
Gemeinde zum Eröffnungsbilanzstichtag nachzuweisen.
Die Forderungsübersicht ist vertikal entsprechend der Bi-
lanz zu gliedern.

(2) Anzugeben sind der Gesamtbetrag der Forderungen
zum Eröffnungsbilanzstichtag sowie die Forderungen, un-
terteilt in Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis
zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Ferner sind
die auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigun-
gen bei jedem Posten anzugeben.

§ 34
Verbindlichkeitenübersicht

(1) In der Verbindlichkeitenübersicht sind die Verbindlich-
keiten der Gemeinde zum Eröffnungsbilanzstichtag nach-
zuweisen. Die Verbindlichkeitenübersicht ist vertikal ent-
sprechend der Bilanz zu gliedern.

(2) Anzugeben sind der Gesamtbetrag der Verbindlichkei-
ten zum Eröffnungsbilanzstichtag sowie die Verbindlich-
keiten, unterteilt in Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von
einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren.

(3) Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, ist un-
ter Angabe von Art und Form der Sicherheiten bei jedem
Posten anzugeben.

§ 35
Übersicht über die aus dem Vorjahr fortgeltenden

Haushaltsermächtigungen

Die aus dem Vorjahr fortgeltenden Kreditermächtigungen
sind in einer Übersicht nachzuweisen. In der Übersicht ist
ferner, nach Jahren getrennt, anzugeben, welche Verpflich-
tungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jah-
ren eingegangen wurden.

§ 36
Verfahren der Aufstellung und Prüfung der

Eröffnungsbilanz und des Anhangs

(1) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind so rechtzei-
tig aufzustellen, dass sie bis zum 31. Dezember des Haus-
haltsjahrs, in dem erstmalig eine Rechnungslegung nach
den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden
erfolgte, durch den Gemeinderat festgestellt werden kön-
nen.

(2) Die Bestimmungen der §§ 19, 24 und 25 über die Auf-
stellung, die Vorlage, die Beratung, die Feststellung, die
Veröffentlichung und die Prüfung des Jahresabschlusses
der Gemeinde sind auf die Eröffnungsbilanz und den An-
hang entsprechend anzuwenden.

§ 37
Korrektur der Eröffnungsbilanz

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbi-
lanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Verbindlich-
keiten, Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungspos-
ten nicht oder fehlerhaft angesetzt wurden, so ist in dem
letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der un-
terlassene Wertansatz nachzuholen oder der Wertansatz
zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Be-
trag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegen-
stände, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen
oder Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag
nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Ver-
mögensänderung folgenden Jahresabschluss.

(2) Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind
die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven
Verhältnisse.

(3) Eine Änderung von Wertansätzen durch eine andere
Ausübung von Wahlrechten oder eine andere Ausnutzung
von Ermessensspielräumen ist nicht zulässig.

(4) Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich da-
raus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit dem
Eigenkapital (Kapitalrücklage) zu verrechnen. Wertberich-
tigungen und Wertnachholungen sind im Anhang zum auf-
zustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben.

(5) Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.
Eine Berichtigung kann letztmals im vierten Jahr nach Auf-
stellung des ersten nach den Regeln der doppelten Buch-
führung für Gemeinden erstellten Jahresabschlusses vor-
genommen werden.

§ 38
Erstmalige Aufstellung eines Gesamtabschlusses

Der erste Gesamtabschluss nach § 20 ist spätestens für
das dritte Haushaltsjahr zu erstellen, das auf das Haus-
haltsjahr folgt, in dem erstmals die Bücher nach den Re-
geln der doppelten Buchführung für Gemeinden geführt
wurden.

§ 39
Letztes Haushaltsjahr mit einer kameralen

Rechnungslegung

(1) Die letzte kamerale Jahresrechnung ist stichtagsgenau
zum 31. Dezember des letzten Haushaltsjahrs mit einer
kameralen Rechnungslegung aufzustellen.

(2) Im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rech-
nungslegung dürfen im Vermögens- und im Verwaltungs-
haushalt keine Haushaltsausgabe- und Haushaltsein-
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nahmereste gebildet werden. Geschäftsvorfälle, die im letz-
ten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung
wirtschaftlich veranlasst sind, jedoch im ersten Haushalts-
jahr mit einer Rechnungslegung nach den Grundsätzen
der kommunalen doppelten Buchführung kassenwirksam
werden, sind dem letzten Haushaltsjahr mit einer kamera-
len Rechnungslegung zuzuordnen. Dazu sind die entspre-
chenden Zahlungsanordnungen im letzten Haushaltjahr mit
einer kameralen Rechnungslegung vorläufig anzuordnen
und bei Eintritt der Kassenwirksamkeit durch Änderungs-
anordnung auf den zutreffenden Betrag zu korrigieren. Die
Ausführung der Anordnung erfolgt erst zum Zeitpunkt der
Kassenwirksamkeit. In der Eröffnungsbilanz sind Rückstel-
lungen hierfür zu bilden.

(3) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn fest-
steht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder
wenn die Kosten der Einziehung in keinem angemesse-
nen Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. Nieder-
geschlagene Ansprüche sind im Rechnungswesen der
Gemeinde nachzuweisen.

(4) Im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rech-
nungslegung ist eine Bereinigung der Kasseneinnahme-
reste wie folgt vorzunehmen:
1. niedergeschlagene Ansprüche, die nach Absatz 3 nach-

zuweisen sind, sind auf den Wert zu bereinigen, mit
dessen Eingang die Gemeinde rechnet; unbefristet nie-
dergeschlagene Ansprüche sind grundsätzlich in vol-
ler Höhe wertzuberichtigen und

2. für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten zinslos
gestundete Ansprüche sind mit ihrem Barwert nachzu-
weisen; der Ermittlung des Barwerts ist ein Zinssatz
von 5,5 vom Hundert zugrunde zu legen.

§ 40
Sonderregelung für die ersten zwei Haushaltsjahre

nach der Umstellung
auf die doppelte Buchführung

(1) Im Ergebnis- und im Finanzplan sowie in den Teiler-
gebnis- und Teilfinanzplänen und im Vorbericht kann auf
die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahrs und die
Ansätze des Vorjahrs verzichtet werden, wenn sich diese
auf Haushaltsjahre mit kameraler Haushaltsführung und
Rechnungslegung beziehen.

(2) In der Ergebnis- und der Finanzrechnung, in der Teiler-
gebnis- und der Teilfinanzrechnung sowie in der Bilanz,
dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht kann auf die
Angabe der Vorjahreswerte verzichtet werden, wenn sich
diese auf Haushaltsjahre mit einer kameralen Rechnungs-
legung beziehen.

§ 41
Ausführungsbestimmungen

(1) Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung zu re-
geln:
1. den Inhalt und die Gestaltung des Haushaltsplans und

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,

2. die Veranschlagung von Erträgen und Einzahlungen,
Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr abwei-
chenden Zeitraum,

3. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von
Zahlungen, die unterjährige Berichterstattung,

4. die Ausgestaltung des Rechnungswesens sowie der
Kostenrechnung,

5. die Deckungsgrundsätze, den Haushaltsausgleich so-
wie die Abdeckung von Fehlbeträgen und die Verwen-
dung von Überschüssen,

6. die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von
Ansprüchen und die Behandlung von Kleinbeträgen,

7. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die
Fortschreibung der Vermögensgegenstände, der Son-
derposten, der Rückstellungen sowie der Verbindlich-
keiten,

8. die Fortschreibung des Eigenkapitals,
9. den Inhalt und die Gestaltung des Jahresabschlusses

und des Gesamtabschlusses sowie die Aufbewahrung
von Unterlagen,

10. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen und
die Vergabe von Aufträgen, die Abrechnung von Bau-
maßnahmen sowie die Veräußerung von Gemeindever-
mögen,

11. die Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung,

12. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und
Verwendung von zweckgebundenen Finanzmitteln und
deren Mindesthöhe,

13. die Geldanlage und ihre Sicherung,
14. die Aufgaben und die Organisation der  Gemeindekas-

se, deren Beaufsichtigung, die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs, die Verwaltung der liquiden Mittel, der
Wertgegenstände und anderer Gegenstände und die
Buchführung,

15. die zum Vollzug des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft erforderlichen
Maßnahmen und

16. die erstmalige Erfassung und Bewertung der in der Er-
öffnungsbilanz auszuweisenden Vermögensgegenstän-
de, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten
und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Eröff-
nungsbilanz, den ersten Gesamtabschluss und die letzte
kamerale Jahresrechnung.

(2) Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium wird
außerdem ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für das
Krankenhauswesen zuständigen Ministerium und mit dem
für Finanzen zuständigen Ministerium die Wirtschaftsfüh-
rung der Krankenhäuser der Gemeinden durch Rechtsver-
ordnung zu regeln.

(3) Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium gibt
Muster, insbesondere für
1. die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzung

und ihre Bekanntmachung,
2. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen,
3. die Gliederung des Haushaltsplans in Teilpläne,
4. die Gliederung des Produktrahmenplans und des Kon-

tenrahmenplans,
5. die Gliederung des Ergebnisplans nach Ertrags- und

Aufwandsarten und des Finanzplans nach Ein- und
Auszahlungsarten,
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6. die Gliederung und die Form der Bestandteile des Jah-
resabschlusses, des Gesamtabschlusses und ihrer
Anlagen,

7. die Buchführung,
8. die erstmalige Erfassung und Bewertung der in der Er-

öffnungsbilanz auszuweisenden Vermögensgegen-
stände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkei-
ten und Rechnungsabgrenzungsposten und

9. die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens

im Staatsanzeiger bekannt. Die Gemeinden sind verpflich-
tet, Muster zu verwenden, die das für das Kommunalrecht
zuständige Ministerium für verbindlich erklärt hat, insbe-
sondere für die Gliederung, die Form und die Bestandteile
der Eröffnungsbilanz und des Anhangs sowie des ersten
Gesamtabschlusses und seiner Anlagen.

(4) Soweit das für das Kommunalrecht zuständige Minis-
terium nach diesem Gesetz zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen ermächtigt ist, kann es seine Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden
übertragen.

§ 42
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 9. Oktober 2008  (GVBl. S. 353)
sowie  Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Oktober 2008 (GVBl.
S. 369), wird wie folgt geändert:

1. § 26 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 7 werden nach dem Wort "Nachtrags-
haushaltssatzungen" ein Komma und die Worte
"das Haushaltssicherungskonzept" eingefügt.

b) In Nummer 8 werden nach dem Wort "Finanzplan"
die Worte "nach § 62 oder den mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplan" angefügt.

c) In Nummer 9 werden die Worte "der Eigenbetriebe
und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rech-
nungswesen" gestrichen.

d) Nach Nummer 12 wird folgende neue Nummer 13
eingefügt:

"13. die Veräußerung von Gemeindevermögen, so-
weit diese nicht nach Art oder Umfang eine
laufende Angelegenheit ist,"

e) In Nummer 14 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt.

f) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 15 und das
Komma am Ende wird durch einen Punkt ersetzt.

2. Nach der Überschrift des Ersten Teils Vierter Abschnitt
Erster Unterabschnitt wird folgender § 52 a eingefügt:

"§ 52 a
Verwaltungsbuchführung,

doppelte Buchführung

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der
Verwaltungsbuchführung zu führen. In der Hauptsatzung
kann bestimmt werden, dass die Haushaltswirtschaft
nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ge-
führt wird. Für Gemeinden, die ihre  Haushaltswirtschaft
nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung füh-
ren, ist das Thüringer Gesetz über die kommunale Dop-
pik anzuwenden. Die §§ 53 bis 65, 68 sowie 78 bis 84
gelten für diese Gemeinden nicht."

3. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort  "Gleich-
gewichts" die Worte "sowie den Empfehlungen des
Finanzplanungsrates nach § 51 Abs. 2 und § 51a
Abs. 2 und 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
(HGrG) vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in
der jeweils geltenden Fassung" eingefügt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

4. Nach § 53 wird folgender § 53 a eingefügt:

"§ 53 a
Haushaltssicherungskonzept

(1) Weist die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfä-
higkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorange-
gangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten
Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanungsjahre
einen Fehlbetrag auf, ist ein Haushaltssicherungskon-
zept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept
sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt
zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die
dauernde  Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist
der Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde
Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird (Konsolidierungs-
zeitraum). Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnah-
men von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haus-
haltssicherungskonzepts zulassen, wenn der Fehlbe-
trag nicht erheblich ist.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Gemein-
derat beschlossen und bedarf der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann un-
ter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

(3) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist
durch die Gemeinde umzusetzen und im Konsolidie-
rungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben.
Soweit die Fortschreibung eine Veränderung der Kon-
solidierungsmaßnahmen oder eine Verlängerung des
Konsolidierungszeitraums erfordert, ist sie vom Gemein-
derat zu beschließen und bedarf der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde.
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(4) Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist
bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums öffentlich
zugänglich zu machen. In einer vorausgehenden öf-
fentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo
das Haushaltssicherungskonzept eingesehen werden
kann. Die Sätze 1 und 2 gelten für genehmigte Fort-
schreibungen des Haushaltssicherungskonzepts ent-
sprechend."

5. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Überschrift wird folgender neue Absatz 1
eingefügt:

"(1) Die Gemeinde hat einen Haushaltsplan zu er-
stellen. Der Haushaltsplan ist der Haushaltssatzung
als Anlage beizufügen."

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2.

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und erhält
folgende Fassung:

"(3) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungs-
haushalt und einen Vermögenshaushalt zu gliedern.
Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans."

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

6. § 57 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Haushaltssatzung ist vor ihrer Bekanntma-
chung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; die Vorlage soll
spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjah-
res erfolgen.

(3) Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen
Bestandteilen sind sogleich nach der Genehmigung
öffentlich bekannt zu machen. Für Haushaltssatzun-
gen ohne solche Bestandteile findet § 21 Abs. 3 An-
wendung. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan zwei
Wochen lang öffentlich auszulegen und bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung
dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 zur
Einsichtnahme zur Verfügung zu halten. Auf Ort und
Zeit der öffentlichen Auslegung und die Möglichkeit zur
Einsichtnahme ist in der öffentlichen Bekanntmachung
der Haushaltssatzung hinzuweisen."

7. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

"Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass über er-
hebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben bis
zu bestimmten Wertgrenzen ein beschließender
Ausschuss entscheidet."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fort-

geführt werden, sind überplanmäßige Ausgaben
auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufen-
den Haushaltsjahr nur durch eine Nachtragshaus-
haltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im
folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist; Absatz 1
Satz 2 und 3  gilt entsprechend."

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Maßnahmen, durch die später überplanmäßige oder
außerplanmäßige Ausgaben entstehen können."

8. § 60 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte "erheblich und" durch
die Worte "erheblich oder" ersetzt.

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung
höherer Personalausgaben, die aufgrund von
Änderungen des Besoldungsrechts, der Tarifver-
träge, rechtskräftiger Urteile oder der gesetzli-
chen Übertragung von Aufgaben notwendig wer-
den,"

9. § 63 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamt-
betrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, bedarf der
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Einzelge-
nehmigung),
1. sofern die Kreditaufnahmen nach § 19 des Geset-

zes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582) in
der jeweils geltenden Fassung beschränkt worden
sind; die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe
der Kreditbeschränkungen versagt werden oder

2. wenn sich die Rechtsaufsichtsbehörde dies wegen
einer möglichen Gefährdung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde in der Gesamtgeneh-
migung vorbehalten hat."

10. § 64 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben und nicht zugunsten von Unterneh-
men nach § 66 Abs. 2 übernehmen. Diese Rechts-
geschäfte bedürfen der Genehmigung durch die
Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen
der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.
Für Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften und Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen wirtschaftlich
gleichkommen, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend."

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort "Genehmigung"
die Worte "der Rechtsgeschäfte nach den Absät-
zen 1 bis 3" eingefügt.
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c) Absatz 5 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

"4. die einer Genehmigung nach Absatz 3 bedür-
fen und zum Zweck der Durchführung einer Ver-
äußerung eines Grundstücks oder grundstücks-
gleichen Rechts der Gemeinde abgeschlossen
werden."

11. § 67 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)Satz 4 erhält folgende Fassung:

"Dies gilt insbesondere für Veräußerungen zur
Förderung sozialer Einrichtungen, des sozialen
Wohnungsbaus, der Gewerbeansiedlung und
ihrer Erweiterung und der Bildung privaten Ei-
gentums unter sozialen Gesichtspunkten."

bb) In Satz 6 wird die Verweisung "Sätzen 4 und 5"
durch die Verweisung "Sätzen 3, 4 und 5" er-
setzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Der volle Wert nach Absatz 1 Satz 2 kann bei
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
auch nachgewiesen werden,
1. durch das Höchstgebot zu einer bedingungs-

freien öffentlichen Ausschreibung oder
2. wenn eine Ausschreibung nach Nummer 1

durchgeführt, aber kein ausreichendes Gebot
abgegeben wurde, durch das Höchstgebot in
einer Versteigerung, die durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Versteigerer nach der
Versteigererverordnung vom 24. April 2003
(BGBl. I S. 547) in der jeweils geltenden Fas-
sung erfolgte."

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absät-
ze 4 und 5.

12. § 69 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen die
Gemeinde wegen einer bürgerlich-rechtlichen Geld-
forderung bedarf der Gläubiger einer Zulassungs-
verfügung des Landesverwaltungsamts, es sei
denn, es handelt sich um die Verfolgung dinglicher
Rechte."

b) In Satz 2 werden die Worte " Die Rechtsaufsichts-
behörde" durch die Worte "Das Landesverwaltungs-
amt" ersetzt.

13. § 76 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

c) Folgender neuer Absatz 3 wird eingefügt:

"(3) Die §§ 3, 5, 10, 12, 13 bis 16 (Abs. 1 und 2),
§ 17 Abs. 5 und § 18 des Thüringer Gesetzes über
die kommunale Doppik sowie die §§ 66, 67 und 69
gelten entsprechend."

14. § 78 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "Die Gemein-
de" durch die Worte "Der Bürgermeister" ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

"(4) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die
übrigen Bediensteten der Gemeindekasse sind nicht
befugt, Zahlungen anzuordnen. Im Übrigen gilt für
die Feststellung von Forderungen Dritter und die
Anordnung der Auszahlung § 20 des Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entsprechend."

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

15. In § 80 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "Entlas-
tung" die Worte "des Bürgermeisters und der Beigeord-
neten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben"
eingefügt.

16. § 81 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung
von Prüfungen unabhängig. Ihm können keine Weisun-
gen erteilt werden, die den Umfang, die Art und Weise
oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. Im Übrigen
bleiben die Befugnisse des Bürgermeisters unberührt.
Der Gemeinderat und der Bürgermeister können vom
Rechnungsprüfungsamt unmittelbar Auskünfte verlan-
gen."

17. Dem § 88 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend."

18. § 120 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige
Beschlüsse, Anordnungen und sonstige Maßnahmen
der Gemeinde oder des Landkreises sowie Bürgerent-
scheide, die geltendes Recht verletzen, beanstanden
und verlangen, dass sie aufgehoben werden. Kommen
Gemeinden und Landkreise ihren gesetzlichen Pflich-
ten und Aufgaben nicht nach, so kann die Rechtsauf-
sichtsbehörde anordnen, dass sie diese erfüllen."

19. § 129 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nr. 10 erhält folgende Fassung:

"10. dass und in welchem Umfang das Eigenbe-
triebsrecht ganz oder teilweise auf Einrichtun-
gen innerhalb der allgemeinen Verwaltung (Re-
giebetriebe) angewandt werden kann; hierbei
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können auch Regelungen getroffen werden,
die von einzelnen für Eigenbetriebe geltenden
Vorschriften abweichen."

b) In Absatz 5 wird das Wort "er" durch das Wort "es"
ersetzt.

20. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 3
Änderung des Thüringer Prüfungs- und

Beratungsgesetzes

Das Thüringer Prüfungs- und Beratungsgesetz vom 25. Ju-
ni 2001 (GVBl. S. 66) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung
nach § 83 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) sowie nach § 23 des Thüringer Gesetzes über
die kommunale Doppik (ThürKDG) in den jeweils
geltenden Fassungen und den §§ 3 und 4 dieses
Gesetzes obliegt dem Präsidenten des Rechnungs-
hofs."

b) In Satz 3 werden nach dem Wort "Kommunalord-
nung" die Worte "oder des Thüringer Gesetzes über
die kommunale Doppik" eingefügt.

2. Dem § 3 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Gleiches gilt für überörtliche Kassenprüfungen nach
§ 23 ThürKDG."

3. In § 4 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

"Gleiches gilt für die überörtliche Rechnungsprüfung
nach § 23 ThürKDG."

Artikel 4
Aufhebung der Thüringer Verordnung über die
Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften

Die Thüringer Verordnung über die Genehmigungsfreiheit
von Rechtsgeschäften der Gemeinden und Landkreise vom
21. Januar 1997 (GVBl. S. 83), geändert durch Artikel 20
der Verordnung vom 11. Dezember 2001 (GVBl. S. 92),
wird aufgehoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Thüringer Gesetz
zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in den Jahren 2008 und 2009

Vom 19. November 2008

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden

§ 1 Gemeinden Naundorf, Starkenberg und Tegkwitz
(Landkreis Altenburger Land)

§ 2 Gemeinden Grabsleben, Mühlberg, Seebergen,
Wandersleben und Verwaltungsgemeinschaft "Drei
Gleichen" (Landkreis Gotha)

§ 3 Gemeinden Sollstedt und Rehungen (Landkreis
Nordhausen)

§ 4 Stadt Schmalkalden und Gemeinde Wernshausen
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)

§ 5 Gemeinden Fambach und Heßles (Landkreis
Schmalkalden-Meiningen)

§ 6 Gemeinde Lichtenhain/Bergbahn und Stadt Ober-
weißbach/Thür. Wald (Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt)

§ 7 Stadt Bad Berka und Gemeinde Gutendorf, Verwal-
tungsgemeinschaft "Grammetal" (Landkreis Weima-
rer Land)

§ 8 Städte Camburg und Dornburg/Saale und Gemein-
de Dorndorf-Steudnitz (Saale-Holzland-Kreis)

Zweiter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 9 Wahlen und Fortführung der Geschäfte in der neu
gebildeten Gemeinde Drei Gleichen

§ 10 Erweiterung des Stadt- oder Gemeinderats
§ 11 Ortsrecht
§ 12 Wohnsitz
§ 13 Freistellung von Kosten
§ 14 Gleichstellungsbestimmung
§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erfurt, den 19. November 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski


